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und Online-Versteigerung 
Zusammenfassung 

Das Vernehmlassungsverfahren zum Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über 
Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) (Betreibungsauskunft, elektronische Zustellungen 
und Online-Versteigerung) dauerte vom 22. Juni 2022 bis zum 17. Oktober 2022. Stellung ge-
nommen haben 25 Kantone, 5 politische Parteien und 20 Organisationen und Privatperso-
nen. Insgesamt gingen damit 50 Stellungnahmen ein. 

Die Vorlage wird im Grundsatz von 23 Kantonen, 2 politischen Parteien und 5 Organisationen 
ausdrücklich begrüsst. 1 politische Partei lehnt die Vorlage insgesamt ausdrücklich ab. 2 Or-
ganisationen geht die Vorlage bezüglich besserer Nutzung der Digitalisierung ausdrücklich zu 
wenig weit. Die Vorlage erhält damit überwiegend Zustimmung. Allerdings äussern sich viele 
Vernehmlassungsteilnehmende nicht in grundsätzlicher Hinsicht, sondern bringen spezifische 
Kritik an einzelnen Punkten der Vorlage an. Während die Vorlage im Grossen und Ganzen 
also klar befürwortet wird, zeigt sich bezüglich konkreter Vorschläge ein differenzierteres Bild. 

Im Einzelnen wird die Wohnsitzabklärung bei Betreibungsauskünften überwiegend begrüsst, 
viele Vernehmlassungsteilnehmende wünschen sich jedoch eine weitergehende Regelung im 
Sinne einer Verwendung der AHV-Nummer im Betreibungswesen oder einer schweizweiten 
Betreibungsauskunft. Auch die Änderung der Reglung über die elektronische Zustellung wird 
überwiegend begrüsst, wobei auch hier einige Vernehmlassungsteilnehmende eine weiterge-
hende Regelung verlangen, so dass auch Betreibungsurkunden elektronisch zugestellt wer-
den könnten. Sodann wird von einigen Vernehmlassungsteilnehmenden kritisiert, dass Effizi-
enzgewinne bei den Betreibungsämtern nur entstehen würden, wenn die elektronischen Ein-
gaben in strukturierter Form erfolgen, wie beispielsweise heute bei e-SchKG. Die Vorschläge 
zur Online-Auktion werden sodann ebenfalls überwiegend begrüsst, allerdings halten einige 
kritische Stimmen dafür, dass die Verwertung ein hoheitlicher Akt sei, welcher nicht über pri-
vate Plattformen erfolgen dürfe. Stattdessen sollen staatliche Plattformen genutzt werden 
müssen. Die weiteren Punkte der Vorlage werden ebenfalls überwiegend begrüsst. Dabei er-
hält die Beschränkung von Barzahlungen an das Betreibungsamt neben Zuspruch auch Kri-
tik, da die vorgeschlagene Grenze deutlich zu hoch sei. Einzelne andere Stimmen hingegen 
lehnen eine solche Beschränkung gänzlich ab. 

1 Allgemeines 

Das Vernehmlassungsverfahren zum Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über 
Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) (Betreibungsauskunft, elektronische Zustellungen 
und Online-Versteigerung) dauerte vom 22. Juni 2022 bis zum 17. Oktober 2022.  

Stellung genommen haben 25 Kantone,1 5 politische Parteien2 und 20 Organisationen und 
Privatpersonen3. Insgesamt gingen damit 50 Stellungnahmen ein. 

3 Organisationen haben ausdrücklich auf eine Stellungnahme verzichtet.4 

 
1  AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH. 
2  Die Mitte, EVP, FDP, SP, SVP. 
3  Betreibungsamt Broye-Vully; CATEF; CP; Creditreform; Die Post; Duc; FRI; HEV; Lorandi; KBKS; KdSZ; Raiffeisen; santésuisse; SBS; 

sgv; Zürich 5; SVIT; Transparency; UNIL; USPI. 
4  Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD); Schweizerischer Arbeitgeberverband; Schweizeri-

sche Vereinigung der Richterinnen und Richter (SVR). 
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2 Verzeichnis der eingegangenen Stellungnahmen 

Eine Liste der Kantone, Parteien, Organisationen und Personen, die geantwortet haben, fin-
det sich im Anhang. 

3 Gegenstand des Vernehmlassungsverfahrens 

Der Vorentwurf umfasst drei Hauptpunkte, womit die Möglichkeiten der Digitalisierung im Be-
reich des Schuldbetreibungs- und Konkurswesens besser genutzt werden sollen: So sieht 
wird zunächst eine Wohnsitzabklärung bei Betreibungsauskünften vorgeschlagen. Die Betrei-
bungsämter sollen demnach bei der Ausstellung einer Betreibungsauskunft eine Abklärung 
des Meldeortes der Person, über welche die Auskunft ausgestellt wird, vornehmen und die 
betreffenden Angaben auf der Betreibungsauskunft vermerken (zu diesem Punkt siehe nach-
folgend Kapitel 4.3). Sodann soll die elektronische Zustellung teilweise neu geregelt werden. 
Demnach sollen Zustellungen in bestimmten Fällen standardmässig elektronisch erfolgen, 
und es soll ein Anspruch des Empfängers auf elektronische Zustellung geschaffen werden 
(zu diesem Punkt siehe nachfolgend Kapitel 4.5). Schliesslich soll die Versteigerung über 
eine private Online-Plattform als Verwertungsart von beweglichen Vermögensstücken im Ge-
setz geregelt werden (siehe zu diesem Punkt nachfolgend Kapitel 4.7). Zusätzlich zu diesen 
Anpassungen werden weitere kleinere Anpassungen im Gesetz vorgeschlagen. So sollen 
Barzahlungen an das Betreibungsamt zwecks Bekämpfung der Geldwäscherei auf 100’000 
Franken beschränkt werden (dazu nachfolgend Kapitel 4.4), es soll eine gesetzliche Grund-
lage für Vorgaben betreffend das Betreibungsbegehren auf dem Verordnungsweg geschaffen 
werden (dazu nachfolgend Kapitel 4.6) und es soll die Regelung des Arrestvollzugs präzisiert 
werden (dazu nachfolgend Kapitel 4.8). 

4 Stellungnahmen zum Vorentwurf 

4.1 Grundsätzliche Zustimmung oder Ablehnung 

Nicht alle Vernehmlassungsteilnehmenden äussern sich zur Stossrichtung des Vorentwurfs. 
Von den Vernehmlassungsteilnehmenden, welche sich grundsätzlich äusseren, unterstützt 
jedoch die Mehrheit die Vorlage. So wird die Stossrichtung der Vorlage von 23 Kantonen5, 2 
politischen Parteien6 und 5 Organisationen7 ausdrücklich begrüsst. Erwartet werden durch die 
weitere Digitalisierung namentlich Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen.8 

Demgegenüber zeigen sich lediglich wenige Teilnehmende in grundsätzlicher Hinsicht kri-
tisch. 1 politische Partei lehnt die Vorlage insgesamt ab, da dadurch die Möglichkeiten der Di-
gitalisierung nicht besser genutzt würden.9 2 Organisationen geht die Vorlage in der Möglich-
keit, die Digitalisierung besser zu nutzen, sodann zu wenig weit.10 

4.2 Weitere allgemeine Bemerkungen 

Verschiedene Vernehmlassungsteilnehmende, die sich positiv äussern, machen sodann auf 
gewisse grundsätzliche Aspekte aufmerksam. So weist ein Kanton darauf hin, dass der Erfolg 
dieser Vorlage von geeigneten Automatisierungsprozessen abhängen wird, wobei beträchtli-
che IT-Entwicklungen erforderlich sein werden, deren Kosten und Umsetzungsfristen noch 

 
5  AG S. 1; AI S. 1; BE S. 1; BL S. 1; BS S. 1; FR S. 1; GE S. 1; GL S. 1; GR S. 1; JU S. 1; LU S. 1; NE S. 1; NW S. 1; OW S. 1; SG S. 1; 

SO S. 1; SZ S. 1; TG S. 1; TI S. 1 f.; UR S. 1; VD S. 1; VS S. 1; ZG S. 1; ZH S. 1. 
6  EVP S. 1; SP S. 1. 
7  CP S. 3; Creditreform S. 1; FRI S. 1; Raiffeisen S. 1; SBS S. 1; sgv S. 1. 
8  Vgl. AR S. 1; BL S. 1; FR S. 1; TI S: 1; vgl. auch VD S. 1; Die Mitte S. 2; FDP S. 1.  
9  SVP S. 1. 
10  KBKS S. 1; KdSZ S. 1. 
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nicht abgeschätzt werden können.11 Schliesslich führen in grundsätzlicher Hinsicht auch zwei 
Kantone aus, dass vor allem im Konkurswesen bezüglich Digitalisierung grosser Nachholbe-
darf bestehe.12 

4.3 Bemerkungen zur Wohnsitzabklärung im Rahmen der Betreibungsauskunft 
(Art. 8a Randtitel und Abs. 3bis VE-SchKG) 

4.3.1 Allgemeine Bemerkungen 

Die Pflicht zur Wohnsitzabklärung wird von einer Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmen-
den, die sich dazu äussern, ausdrücklich begrüsst, im Einzelnen von 11 Kantonen13, 2 politi-
schen Parteien14 und 9 Organisationen15. Es wird dabei von vielen Vernehmlassungsteilneh-
menden angemerkt, dass dies die Aussagekraft der Betreibungsauskunft erhöhe16, auch 
wenn klar sei, dass die Auskunft nicht vollständig sein werde.17 1 Kanton begrüsst den Vor-
schlag, sieht für sein Gebiet jedoch keine Wirkungen, da er nur über einen einzigen Betrei-
bungskreis verfügt.18 1 politische Partei begrüsst die vorgeschlagene Änderung insbeson-
dere, weil damit weniger Notwendigkeit für Bonitätsauskünfte von Privatunternehmen be-
stehe, welche oft mit datenschutzrechtlich heiklen Methoden operieren würden.19 Verschie-
dene Vernehmlassungsteilnehmende betonen die Bedeutung der Betreibungsauskunft als 
Auskunft über die Bonität von Vertragspartnern.20  

Mehrere Vernehmlassungsteilnehmende machen darauf aufmerksam, dass eine solche 
Wohnsitzabklärung – je nach dem mit oder ohne Angabe der Zu- und Wegzugsdaten auf der 
Betreibungsauskunft – heute bereits in gewissen Kantonen, namentlich in den Kantonen AG, 
AI, NW und ZH gemacht werde.21  Ein Kanton erwähnt zudem, dass die Daten der Betrei-
bungsämter oft aktueller seien, als diejenigen der Einwohnerregister.22  

Einige Vernehmlassungsteilnehmende wünschen sich sodann eine weitergehende Regelung: 
7 Kantone, 1 politische Partei und 2 Organisationen würden die Verwendung der AHV-Num-
mer im Betreibungswesen23 und die Prüfung oder Einführung einer schweizweiten Betrei-
bungsauskunft beziehungsweise die Vernetzung aller Betreibungsregister in der Schweiz24 
begrüssen oder würden das als effizienteste Lösung für die Unterbindung von Missbrauch mit 
Betreibungsauskünften sehen. Demgegenüber spricht sich 1 Organisation ausdrücklich ge-
gen eine schweizweite Betreibungsauskunft oder eine Vernetzung der Betreibungsregister 
aus.25 

 
11  GE S. 1. 
12  NW S. 1; SG S. 2. 
13  AG S. 1; AI S. 1; AR S. 1; BS S. 1; FR S. 1; GE S. 1; LU S. 1; SG S. 1; SO S. 1; VD S. 2; VS S. 1. 
14  Die Mitte S. 1; SP S. 1 f.; 
15  CATEF S. 1 f.; CP S. 2; Creditreform S. 1; FRI S. 2; HEV S. 2; KBKS S. 2; sgv S. 1; SVIT S. 1; USPI S. 2. 
16  TI S. 1; VS S. 1; Die Mitte S. 2; SP S. 2; CASTEF S. 2; CP S. 2; FRI S. 2; HEV S. 2; KdSZ S. 1; Zürich 5; USPI S. 2; UNIL S. 2. 
17  VD Anhang S. 1; vgl. auch ZH S. 2; CATEF S. 2; vgl. auch UNIL S. 2. 
18  TI S. 2. 
19  SP S. 2. 
20  SP S. 1 f.; CATEF S. 1; CP S. 1; FRI S. 2; HEV S. 1 f.; KBKS S. 2; USPI S. 1 f. 
21  AG S. 1; AI S. 1; NW S. 1; ZH S. 2; vgl. auch KBKS S. 2. 
22  NW S. 2. 
23  ZH S. 2; Die Mitte S. 1; KBKS S. 2. 
24  AG S. 1: FR S. 1; JU S. 3; LU S. 1; NE S. 2; VD Anhang S. 1; ZH S. 3; eventualiter auch Die Mitte S. 1; KdSZ S. 2; SVIT S. 1 f. 
25  Im Zusammenhang mit der elektronischen Zustellung Creditreform S. 2. 
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Demgegenüber lehnen diesen Punkt wenige Vernehmlassungsteilnehmende ausdrücklich ab. 
So lehnt diesen Punkt namentlich 1 politische Partei26 ab und 3 Organisationen27zeigen sich 
sehr kritisch. Begründet wird dies damit, dass mit diesem Vorschlag Daten von einer Daten-
bank «manuell» in eine andere Datenbank übertragen werden müssten, was keine Effizienz-
steigerung mit sich bringe.28 Es wird darin auch Täuschungsgefahr erblickt und verlangt, dass 
eine Betreibungsauskunft nur ausgestellt werden dürfe, wenn der betreffende Schuldner tat-
sächlich Wohnsitz im betreffenden Betreibungskreis gehabt hat.29 Schliesslich sei es nicht 
Aufgabe des Betreibungsamtes, den Meldeort, der für den Betreibungsort nicht relevant sei, 
abzuklären und es sei Sache des Gläubigers, den aktuellen und die früheren Wohnsitze des 
Schuldners abzuklären.30 Zudem bedeute diese Änderung einen enormen Aufwand für die 
Betreibungsämter bei einem geringen Nutzen für die Gläubiger.31  

Einige Vernehmlassungsteilnehmende äussern sich sodann kritisch zu einzelnen grundsätzli-
chen Aspekten. So äussert eine Organisation Zweifel, ob es Aufgabe des Betreibungsamtes 
sei, den Zeitraum anzugeben, in welchem der Schuldner im betreffenden Betreibungskreis 
gemeldet war oder ob nicht eher eine einfache Warnung genügen würde.32 Zwei Organisatio-
nen, welche den Vorschlag zwar unterstützen, führen sodann aus, dass die Bedeutung von 
Betreibungsauskünften nicht überschätzt werden dürfe, da Betreibungen erst spät nach Zah-
lungsverzug anfallen und deshalb private Bonitätsauskünfte ebenfalls wichtig seien, vor allem 
auch im e-Commerce.33 Ein Kanton macht schliesslich darauf aufmerksam, dass diese 
Wohnsitzabklärung angesichts der hohen Fallzahlen zwingend eine automatische Datenab-
frage bei den Einwohnerregistern erfordere.34 Ein Kanton und eine Organisation machen so-
dann darauf aufmerksam, dass in der Praxis neben der begrenzten Aussagekraft der Betrei-
bungsauskunft auch gefälschte Betreibungsauskünfte ein grosses Problem seien.35 

4.3.2 Bemerkungen zu spezifischen Aspekten 

Mehrere Kantone und eine Organisation machen auf problematische Fallkonstellationen auf-
merksam, in welchen die vorgeschlagene Wohnsitzabklärung nicht zu einer verbesserten 
Aussagekraft der Betreibungsauskunft führt. Erwähnt werden die Fälle, dass eine Schuldnerin 
oder ein Schuldner den tatsächlichen Wohnsitz nicht am Meldeort hat36, dass eine Betreibung 
am Aufenthaltsort erfolgt ist (Art. 48 SchKG)37 oder dass sich eine Schuldnerin oder ein 
Schuldner im Betreibungskreis aufhält und dem Betreibungsamt bekannt ist, jedoch nicht bei 
den Einwohnerbehörden gemeldet ist.38 Es werden auch Probleme gesehen bei Personen, 

 
26  SVP S. 2. 
27  KdSZ S. 1; Zürich 5 S. 1 f.; Betreibungsamt Broye-Vully S. 1 ff. u. 6. 
28  SVP S. 2; KdSZ S. 1.; Betreibungsamt Broye-Vully S. 1 ff. u. 6. 
29  Zürich 5 S. 1 f. 
30  Betreibungsamt Broye-Vully S. 1 ff. 
31  Betreibungsamt Broye-Vully S. 6. 
32  UNIL S. 2. 
33  Creditreform S. 1; sgv S. 1 f. 
34  GE S. 1. 
35  AG S. 1; CATEF S. 1. 
36  FR S. 1; VD Anhang S. 1; ZH S. 2; Betreibungsamt Broye-Vully S. 3. 
37  ZH S. 2. 
38  LU S. 1; NE S. 1; OW S. 1. 
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die sich im Einwohnerregister mehrmals an- und abgemeldet haben39 sowie technische Prob-
leme bei der automatischen Abfrage und ein Risiko für falsche Auskünfte, wenn der Schuld-
ner in den letzten fünf Jahren mehr als einmal im Betreibungskreis wohnhaft war.40 

Der Umfang der Abfrage beim Einwohnerregister und die Angabe dieser Daten auf der Be-
treibungsauskunft hat einige Kantone zu spezifischen Stellungnahmen zu diesem Punkt ver-
anlasst. So wird angemerkt, dass das Zuzugsdatum nicht angegeben werden kann, wenn es 
länger als fünf Jahre zurückliegt.41 Nach Ansicht eines anderen Kantons seien die Daten über 
Wohnsitz, Zu- und Wegzug schützenswerte Daten und die kantonalen Bestimmungen zur 
Einsicht in das Einwohnerregister dürften durch diese Bestimmung nicht umgangen werden; 
gegebenenfalls sei ein diesbezüglicher Vorbehalt zu machen.42 Zwei Kantone möchten hinge-
gen zusätzlich die Angabe des Zuzugs- und des Wegzugsortes in der Betreibungsauskunft.43 
Einer davon möchte, dass diese Angaben sodann unabhängig von der fünf jährigen Frist an-
gegeben werden.44 Eine Organisation möchte sodann, dass auf der Betreibungsauskunft er-
kennbar ist, ob eine Person sich mehrfach in einem Betreibungskreis an- und abgemeldet 
hat, da dies für Vermieter wichtig sei, und verlangt in diesem Zusammenhang die Streichung 
des Wortes «gegebenenfalls».45 

Betreffend den Meldeort schlagen zwei Kantone sodann eine Klarstellung vor, wonach in der 
Betreibungsauskunft angegeben wird, ob die betreffende Person als niedergelassen ange-
meldet ist, um zu verhindern, dass auch andere gemeldete Personen (z.B. Aufenthalter, 
Grundeigentümer etc.) von der Regelung erfasst werden.46  

Ein Kanton möchte schliesslich deutlich weitergehende Informationen auf der Betreibungs-
auskunft, wie etwaige Massnahmen nach dem Erwachsenenschutzrecht, ob der Schuldner 
der Konkursbetreibung unterliegt und ob die Betreibung an einem besonderen Betreibungsort 
erfolgt ist sowie in diesem Fall auch die Meldeadresse.47 

Einige Bemerkungen betreffen schliesslich noch technische und gesetzgebungstechnische 
Aspekte. So wird vorgeschlagen, die Formulierung «Auskunft über Betreibungen» zu erset-
zen durch «Auskunft aus dem Betreibungsregister» («extrait du registre des poursuites»), da 
dies umfassender bzw. korrekter sei.48 Ein Kanton würde sodann in technischer Hinsicht aus 
Effizienzüberlegungen ein generelles Abfragesystem einem System mit Einzelabfragen vor-
ziehen.49 

4.4 Bemerkungen zur Beschränkung von Barzahlungen an das Betreibungsamt 
(Art. 12 Abs. 3 VE-SchKG) 

Die Beschränkung der Möglichkeit von Barzahlungen an die Betreibungsämter wird im 
Grundsatz überwiegend begrüsst oder es werden sogar weitergehende Regeln gefordert. Al-

 
39  NE S. 1. 
40  JU S. 1. 
41  LU S. 1 f.; OW S. 1. 
42  VD Anhang S. 1. 
43  BS S. 1 f.; ZG S. 2. 
44  ZG S. 2. 
45  HEV S. 2. 
46  BL S. 2 f.; BS S. 2. 
47  AI S. 1. 
48  VD Anhang S. 1; Betreibungsamt Broye-Vully S. 1. 
49  BS S. 2. 
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lerdings äussert sich ein grosser Teil der Vernehmlassungsteilnehmenden nicht zu diesem 
Punkt. Im Einzelnen begrüssen 5 Kantone und 5 Organisationen die vorgeschlagene Grenze 
für Barzahlungen ausdrücklich.50 1 Kanton äussert sich nicht ausdrücklich, aber sieht mit der 
vorgesehenen Obergrenze für Barzahlungen zumindest «keine praktischen Probleme».51 
3 Kantone, 2 politische Parteien und 2 Organisationen kritisieren die vorgesehen Regelung 
als ungenügend und schlagen strengere Regeln vor, namentlich dass ab 10'00052 bzw. 
15'00053 Franken die Zahlung über einen Finanzintermediär abgewickelt bzw. die Sorgfalts-
pflichten des Geldwäschereigesetzes (GwG) für Betreibungsämter analog auch gelten sollen. 
Es wird auch vorgeschlagen, dass bei Grundstücksverwertungen zum Beispiel unwiderrufli-
che Zahlungsversprechen als Sicherheit eingesetzt werden.54 Ein Kanton würde im Sinne ei-
ner noch weiter gehenden Regelung überdies begrüssen, wenn die Ämter gänzlich auf die 
Entgegennahme von Bargeld verzichten könnten.55 

1 politische Partei und 2 Organisationen hingegen lehnen die Vorlage in diesem Punkt ab und 
sie verlangen, dass Zahlungen über 100’000 Franken auch in Zukunft nicht über einen Fi-
nanzintermediär gemäss dem Geldwäschereigesetz abgewickelt werden müssen, da dem 
zahlungswilligen Schuldner die Möglichkeit zur unbegrenzten Barzahlung mit befreiender Wir-
kung an das Betreibungsamt zu gewähren sei und die Umsetzung des Vorschlags zeitauf-
wändig und kostenintensiv sei.56 Einige direkt betroffene Vernehmlassungsteilnehmende (da-
runter auch solche, die die Vorlage in diesem Punkt unterstützen) äussern sich zum Hand-
lungsbedarf eher kritisch: So äussern sich 3 Kantone und 1 Organisation dahingehend, dass 
Zahlungen in Höhe von 100'000 Franken in der Praxis nie oder selten vorkommen.57 Eine Or-
ganisation (Betreibungsamt) hat noch nie von einem konkreten Fall von Geldwäscherei durch 
ein Betreibungsamt erfahren.58 Eine andere Organisation sieht hingegen ein Risiko für Geld-
wäscherei und Terrorismusfinanzierung.59 

Die Inanspruchnahme von Finanzintermediären im Besonderen wird von zwei Organisationen 
kritisch gesehen und sie schlagen vor, dass für den 100'000 Franken übersteigenden Betrag 
die Geltung der Sorgfaltspflichten nach GwG für die Betreibungsämter gelten sollen, damit 
die Finanzintermediäre nicht zusätzlich belastet werden60 respektive damit Schuldbetreibung 
nicht auf private Finanzinstitute angewiesen sei.61  

 
50  FR S. 2; NW S. 2; SO S: 1; VD Anhang S. 1; ZH S. 3; Betreibungsamt Broye-Vully S. 6; mit Vorbehalt auch CP S. 2; Creditreform S. 1; 

SVIT S. 2; Zürich 5 S. 2;  
51  BS S. 4; 
52  TG S. 1. 
53  AI S. 2; TI S. 5 f.; EVP S. 1; SP S. 2; KBKS S. 4; Transparency S. 1;  
54  AI S. 2; TG S. 1. 
55  TI S. 5. 
56  SVP S. 2; sgv S. 2; UNIL S. 2. 
57  AR S. 3; BS S. 4; NW S. 2; KBKS S. 4;  
58  Betreibungsamt Broye-Vully S. 6. 
59  Transparency S. 2;  
60  Raiffeisen S. 2;  
61  Zürich 5 S. 2;  
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Mehrere Vernehmlassungsteilnehmende sehen Präzisierungsbedarf inwieweit die Ober-
grenze für Barzahlungen pro Zahlung, Tag, Betreibung Amtsbesuch etc. gelte.62 Vorgeschla-
gen wird zum Beispiel pro Betreibung.63 Einer dieser Vernehmlassungsteilnehmenden hält 
eine Verordnung zur Umsetzung erforderlich.64  

In gesetzgebungstechnischer Hinsicht hält ein Kanton angesichts dieser neuen Bestimmung 
Artikel 129 Absatz 2 und Artikel 136 Absatz 2 SchKG für teilweise entbehrlich und schlägt die 
Streichung vor.65 Eine Organisation hält hingegen dort eine entsprechende Begrenzung auf 
einen tieferen Betrag für erforderlich.66 

4.5 Bemerkungen zur elektronischen Zustellung (Art. 34 Abs. 2 erster Satz VE-
SchKG) 

4.5.1 Allgemeine Bemerkungen 

Von denjenigen Vernehmlassungsteilnehmenden, die sich in grundsätzlicher Hinsicht äus-
sern, wird die Ausweitung der elektronischen Zustellung von einer Mehrheit ausdrücklich be-
grüsst, im Einzelnen von 11 Kantonen67, 3 politischen Parteien68 und 6 Organisationen69.  

Nur wenige Vernehmlassungsteilnehmende lehnen diesen Punkt der Vorlage grundsätzlich 
ab. Namentlich lehnen 1 politische Partei und 2 Organisationen die Ausweitung der elektroni-
schen Zustellung ab, da dieser Vorschlag im Ergebnis keinen Effizienzgewinn bringe, weil ein 
stetiger Wechsel zwischen elektronischer Zustellung und Zustellung auf Papier zugelassen 
werde.70 

Einige Vernehmlassungsteilnehmende fordern sodann eine weitergehende Regelung. Na-
mentlich 4 Kantone71, 1 politische Partei72 und 3 Organisationen73 verlangen in diesem Zu-
sammenhang die Schaffung der gesetzlichen Grundlagen für die elektronische Zustellung 
von Betreibungsurkunden beziehungsweise Zahlungsbefehlen. Eine Organisation verlangt 
zudem auch die Prüfung der Zustellung von Betreibungsurkunden per A-Post Plus oder via 
eine anerkannte Zustellplattform, wie dies gemäss der Verordnung über Massnahmen in der 
Justiz und im Verfahrensrecht im Zusammenhang mit dem Coronavirus zulässig war.74 Meh-
rere Kantone und eine Organisation erwähnen, dass im Konkurswesen bis heute kein elektro-
nischer Datenaustausch möglich sei und eSchKG nicht in Konkursverfahren anwendbar sei.75 
Eine Organisation äussert das sodann Bedürfnis nach einer Möglichkeit, auch bestehende 
Verlustscheine zu digitalisieren.76 

 
62  NW S. 2; VD Anhang S. 1: ZH S. 3;KBKS S. 5; KdSZ S. 2;  
63  VD Anhang S. 1 
64  KdSZ S. 2. 
65  AI S. 2. 
66  Transparency S. 1 f. 
67  AG s. 1; AI S. 2; AR S. 2; BS S. 2; FR S. 2; LU S. 2; SO S: 1; TG S. 1; TI S. 2; VD S. 2 und Anhang S. 2; VS S. 1. 
68  Die Mitte S. 2; FDP S. 1; SP S. 2. 
69  CP S. 2; Creditreform S. 1; Duc S. 2; santésuisse ; sgv S. 2 ; SVIT S. 2. 
70  SVP S. 2; KdSZ S. 2; Zürich 5 S. 2 f.;  
71  BS S. 3; FR S. 2; NW S. 3; ZG S. 3. 
72  FDP S. 1. 
73  Creditreform S. 2; Die Post S. 2; KBKS S. 3. 
74  KBKS S. 3. 
75  NW S. 1; SG S. 2; santésuisse S. 2 ;  
76  santésuisse S. 2 ;  
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Einzelne Vernehmlassungsteilnehmende äussern sich zur heutigen Situation. Ein Kanton und 
eine Organisation vertreten dabei den Standpunkt, dass die Ausstellung elektronischer Ver-
lustscheine schon heute möglich wäre.77 Eine andere Organisation hält fest, dass Verlust-
scheine heute ausschliesslich als Papierurkunden ausgestellt würden, weil in den «Techni-
schen und organisatorischen Vorschriften für den elektronischen Datenaustausch im Betrei-
bungswesen», welche einen Bestandteil des rechtsverbindlichen eSchKG-Standards bilden, 
festgehalten ist, dass der elektronische Verlustschein nur als Kopie gesendet werden darf.78 

Eine Organisation macht sodann weitere Vorschläge in grundsätzlicher Hinsicht. So verlangt 
sie, die Digitalisierung im Betreibungsprozess gesamtheitlich zu regeln, wobei die Vorausset-
zung geschaffen werden sollen, dass die Übergabe der Betreibungsurkunde und die Erhe-
bung des Rechtsvorschlages vor Ort bzw. am Postschalter mittels elektronischer Unterschrift 
bescheinigt werden kann (analog Gerichtsurkunden).79 Ebenso soll die Zustellung von Betrei-
bungsurkunden auch in Zukunft weiterhin ausschliesslich den gesetzlich genannten Zustellor-
ganisationen vorbehalten sein.80 

4.5.2 Bemerkungen zur Effizienzsteigerung, Praktikabilität und zum Anspruch auf 
elektronische Zustellung im Besonderen 

Inwiefern die vorgeschlagene Lösung zu Effizienzsteigerungen führt, scheint umstritten. Ein 
grosser Teil der diesbezüglichen Rückmeldungen vertritt dabei die Perspektive der Betrei-
bungsämter beziehungsweise des Gemeinwesens. Verlangt wird im Ergebnis von mehreren 
Vernehmlassungsteilnehmenden, dass die elektronischen Eingaben zwingend in strukturier-
ter Form zu erfolgen haben: 

Ein Kanton und eine Organisation sehen durch die elektronische Zustellung und elektroni-
sche Verlustscheine ausdrücklich Potential zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung.81 
Zwei Kantone sehen vor allem bei elektronischen Eingaben in strukturierter Form bezie-
hungsweise bei Benutzern von e-SchKG sehr grosse Effizienzgewinne, weniger oder keine 
jedoch bei den übrigen Benutzern, deren Eingaben nach wie vor einzeln bearbeitet werden 
müssten.82 Zwei andere Kantone schlagen ebenfalls die Benützung bestehender Kommuni-
kationskanäle wie e-SchKG vor.83 Eine politische Partei sieht eine zwingende Notwendigkeit 
für das Erfordernis von strukturierten Eingaben.84 Drei Organisationen zeigen sich sehr kri-
tisch, da der Austausch von signierten PDF-Dokumenten via Zustell-Plattformen keine zu-
kunftsgerichtete Form der Digitalisierung sei und allenfalls nur Grossgläubigern zugute-
komme und sie verlangen, den eSchKG-Verbund zu einer öffentlichen Plattform auszubauen, 
auf den sämtliche Verfahrensbeteiligten in strukturierter Form Transaktionen auslösen kön-
nen.85 Ein Kanton merkt an, dass die Verankerung eines Anspruchs auf elektronische Aus- 
und Zustellung zu einer erheblichen Änderung der Abläufe auf den Betreibungs- und Kon-
kursämtern führen wird und entsprechende Infrastruktur zu beschaffen sein wird. 86 Auch ein 

 
77  VS S. 1; Die Post S. 1. 
78  KBKS S. 3. 
79  Die Post S. 2. 
80  Die Post S. 2. 
81  TI S. 1; santésuisse S. 2. 
82  GE S. 1; NW S. 2. 
83  AI S. 2; ZH S. 4. 
84  SVP S. 2. 
85  KBKS S, 2; KdSZ S. 3; Zürich 5. 
86  ZH S. 1. 
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weiterer Kanton macht auf die erheblichen technischen Anpassungen aufmerksam, die für die 
Umsetzung dieser Regeln zur elektronischen Zustellung erforderlich wäre.87 

Zwei Kantone sprechen den Umstand an, dass gemäss dem Vorentwurf ein stetiger Wechsel 
zwischen elektronischen und Papier-Zustellungen möglich wäre und die Akten teils physisch 
und teils elektronisch zu führen seien und sie werfen die Frage auf, ob die Zustellung nicht 
immer elektronisch zu erfolgen habe, wenn die Eingabe elektronisch gemacht wurde.88 Eine 
politische Partei lehnt die Vorlage in diesem Punkt wegen dem befürchteten stetigen Wechsel 
zwischen elektronischen Eingaben und Papier-Eingaben ab.89 Auch eine Privatperson macht 
darauf aufmerksam, dass wegen der Zustellung des Doppels des Verlustscheins an den 
Schuldner bei den Betreibungsämtern nach wie vor Papierverlustscheine produziert werden 
müssen.90 Ein Kanton hält demgegenüber die Möglichkeit, nach elektronischer Zustellung 
wieder eine Papierzustellung zu verlangen, als zwingend an.91  

Daneben zeigen sich aber verschiedene Vernehmlassungsteilnehmende teilweise kritisch be-
treffend die elektronische Zustellung:  

Eine politische Partei und eine Organisation erachten es mit Blick auf weniger digitalaffine 
Personen als wichtig, dass die elektronische Zustellung freiwillig und die Möglichkeit der Zu-
stellung auf Papier bestehen bleibe.92  

Zwei Kantone verlangen auch, dass vorläufig noch elektronische Verlustscheine in Papierver-
lustscheine umgewandelt werden können, namentlich bei Gläubigern, die nicht e-SchKG an-
geschlossen sind; dabei sei sicherzustellen, dass der elektronische Verlustschein gelöscht 
wird.93 

Ein Kanton zeigt sich kritisch gegenüber dem Anspruch auf elektronische Zustellung und 
wünscht, dass der Entscheid über die elektronische Zustellung weiterhin im Ermessen des 
Amtes liegt.94 Ein anderer Kanton zeigt sich ebenfalls kritisch: da sich bei elektronischer Zu-
stellung das Problem eines beweiskräftigen Zustellnachweises stelle, lade dies zu Miss-
brauch ein.95 Zwei weitere Vernehmlassungsteilnehmende schlagen aus praktischen Grün-
den sodann vor, den Anspruch auf elektronische Zustellung auf Personen zu beschränken, 
welche ihrerseits eine elektronische Eingabe gemacht haben, sonst würden Personen elekt-
ronische Zustellung verlangen, welche sich gar nicht auf einer Zustellplattform angemeldet 
hätten.96 Eine Organisation hält es sodann für zu weitgehend, dass bei Personen, welche ih-
rerseits eine elektronische Eingabe gemacht haben, zwingend eine elektronische Zustellung 
zu erfolgen hat.97 

 
87  GE S. 2. 
88  NW S. 2; ZH S. 4. 
89  SVP S. 2. 
90  Duc S. 2 ff. 
91  VD Anhang S. 2. 
92  SP S. 2; SBS S. 1. 
93  LU S. 2; OW S. 2. 
94  GL S. 1. 
95  SZ S. 1. 
96  BS S. 3;KBKS S. 3.  
97  UNIL S. 3. 
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4.5.3 Bemerkungen zur Abtretung und Bezahlung der Verlustscheinforderung im 

Besonderen 

Mehrere Vernehmlassungsteilnehmende führen aus, dass es bei gewissen Schuldnern 
schwierig sei, die Übersicht über ihre Schulden zu behalten und machen dabei auf die Prob-
lematik der Existenz mehrerer Versionen von Verlustscheinen nach Abtretungen aufmerk-
sam.98 Eine Organisation verlangt eine ausdrückliche Regelung für die Übertragung der elekt-
ronischen Verlustscheine.99 Verlangt wird sodann, dass elektronische Verlustscheine im Falle 
von Teilzahlungen stets durch das Amt beziehungsweise automatisch nachzuführen seien 
und so immer dem aktuellen Stand zu entsprechen haben100 und dass sicherzustellen sei, 
dass es stets nur einen Verlustschein gebe und dieser nicht dupliziert werden könne.101 Ein 
Kanton sieht mit der qualifizierten elektronischen Unterschrift die Möglichkeit der Unterschei-
dung zwischen Original und Kopie hingegen ausdrücklich gewahrt.102 Er wirft schliesslich die 
Frage auf, ob es im Falle von Teilzahlungen nicht sinnvoller sei, entgegen Artikel 150 Ab-
satz 2 SchKG einen neuen elektronischen Verlustschein auszustellen.103 Sodann wird auch 
die Frage der Aushändigung des Verlustscheins nach Artikel 150 SchKG angesprochen.104  

4.5.4 Weitere Bemerkungen 

Neben diesen Bemerkungen zu spezifischen Aspekten erfolgen noch einige Bemerkungen zu 
weiteren Aspekten und auch zu juristischen und technischen Fragen. 

Zunächst hat die elektronische Kommunikation an sich Anlass zu verschiedenen Bemerkun-
gen gegeben: Der Begriff der elektronischen Zustellung wird für unklar gehalten und es wird 
die Frage gestellt, ob eine qualifizierte elektronische Signatur erforderlich sei.105 Sodann wird 
eine Regelung zur Frage vorgeschlagen, ob die Antwort auf eine elektronische Eingabe über 
denselben Weg erfolgen muss wie die Eingabe oder ob das Betreibungsamt die Wahl hat.106 
Entgegen dem erläuternden Bericht wird es sodann nicht für genügend klar gehalten, dass es 
unter Umständen gar kein Papieroriginal mehr gibt, und vorgeschlagen, dies auch in den 
elektronischen Zustellungen zu vermerken.107 Schliesslich wird auch eine Regelung vorge-
schlagen, wonach bei elektronischen Eingaben immer von Amtes wegen eine elektronische 
Eingangsbestätigung erfolgen muss.108 

Eine Organisation spricht sodann die Notwendigkeit an, dass digital archivierte Dokumente 
auch von Nachfolgeapplikationen gelesen werden müssen, was bei Verlustscheinen eine 
Zeitspanne von mehr als 20 Jahre umfasst,109 und ein Kanton macht auf den Anpassungsbe-
darf auf Gesetzes- und Verordnungsstufe aufmerksam, der durch das Erfordernis der elektro-
nischen Archivierung entstehen würde.110  

 
98  GE S. 2; LU S. 2; OW S. 2; diese Frage betreffend die Zukunft aufwerfend: Betreibungsamt Broye-Vully S. 4; Duc S. 3 f. 
99  santésuisse S. 3. 
100  GE S. 2; VD Anhang S. 2; vgl. auch Duc S. 3 f. und 8, der einen kostenlosen Abruf der aktuellen Version über e-SchKG vorschlägt;  
101  LU S. 2; OW S. 2. 
102  ZH S. 3. 
103  ZH S. 4. 
104  TI S. 3; VD Anhang S. 2; 
105  BL S. 2. 
106  BL S. 1. 
107  TG S. 2. 
108  BL S. 2.  
109  santesuisse S. 3 ;  
110  LU S. 2. 
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Verschiedene Vernehmlassungsteilnehmende machen schliesslich auf die Problematik der 
Datensicherheit beziehungsweise das Missbrauchsrisiko aufmerksam.111 

Neben diesen Aspekten im Zusammenhang mit der Digitalisierung, erfolgen auch Bemerkun-
gen betreffend rechtliche Fragen. Ein Kanton erwähnt, dass Artikel 34 Absatz 2 VE-SchKG 
auch für Zivilgerichte gelten wird, sofern diese als Aufsichtsbehörde amten, weswegen so-
wohl im Betreibungswesen wie auch in der übrigen Justiz einheitliche Regeln wünschenswert 
wären.112 Ein anderer Kanton sieht in diesem Zusammenhang Koordinationsbedarf zwischen 
den Regeln der elektronischen Zustellung nach SchKG und den Regeln die bei gerichtlichen 
Verfahren im Zusammenhang mit einem Schuldbetreibungs- oder Konkursverfahren gel-
ten.113 

Sodann werden noch gesetzgebungstechnische Punkte angesprochen. Dabei wird auf eine 
falsche Absatznummerierung in der französischen Version aufmerksam gemacht.114 Eine Or-
ganisation schlägt schliesslich verschiedene sprachliche Anpassungen vor. Dieser Teilneh-
mer hält die Formulierung der französischen Fassung für verwirrlich, weil der Eindruck ent-
stehe, dass «communication» im Sinne von Artikel 34 SchKG und «notification» im Sinne von 
Artikel 64 f. SchKG vermischt werden.115 Derselbe Teilnehmer hält auch den Begriff der «be-
treffenden Person» für unklar, da es im Betreibungs- oder Konkursverfahren neben Gläubi-
gern und Schuldner auch Dritte gebe, welche ihre Rechte geltend machen.116 Sodann hält er 
in der französischen Fassung den Begriff «acte» für zu wenig präzise.117 

4.6 Bemerkungen zur gesetzlichen Grundlage für Vorgaben an Betreibungsbegehren 
(Art. 67 Abs. 4 VE-SchKG) 

Die Regelung wird mehrheitlich begrüsst: 8 Kantone118 und 3 Organisationen119 stimmen ihr 
ausdrücklich zu. Demgegenüber sieht 1 Kanton die Notwendigkeit dieser Bestimmung 
nicht.120 1 Organisation stellt sich gegen diese Änderung, da sie mit den bisherig erfolgten 
Vorgaben zu Form und Inhalt des Betreibungsbegehrens nicht einverstanden ist.121 1 andere 
Organisation sieht in dieser Bestimmung sodann einen Verstoss gegen das Prinzip der Ge-
waltenteilung sowie eine Beschneidung des materiellen Rechts, ausserdem würden Gläubi-
ger damit gezwungen, mehrere Verfahren einzuleiten, was die Kosten erhöhe.122 

Ein Kanton macht ausdrücklich darauf aufmerksam, dass die Ausfertigung mehrerer Exemp-
lare von Zahlungsbefehlen ohnehin praktisch unmöglich sei, wenn dieser sich über mehrere 
Seiten erstreckt, und dass der Gläubiger zudem die Möglichkeit habe, mehrere Forderungen 
zusammenzufassen.123 

 
111  AG S. 1; AI S. 2; LU S. 2; CATEF S. 2;  
112  ZH S. 4. 
113  TI S. 3. 
114  VD Anhang S. 2; UNIL S. 2. 
115  UNIL S. 2 f.  
116  UNIL S. 3. 
117  UNIL S. 3. 
118  AI S. 2; AR S. 3; BS S. 1; FR S. 2; OW S. 2; SO S. 2; TI S. 5; ZH S. 5. 
119  Creditreform S. 2; KBKS S. 4; SVIT S. 2. 
120  LU S. 2. 
121  Zürich 5 S. 3. 
122  UNIL S. 3 f. 
123  TI S. 4. 



 

 

14/22 

Ergebnisbericht Vernehmlassung: Betreibungsauskunft, elektronische Zustellungen 
und Online-Versteigerung 
Eine Privatperson verlangt sodann eine Ausnahme für Betreibungen auf Pfandverwertung 
und für die Arrestprosequierung (Art. 279 Abs. 1 SchKG).124 

4.7 Bemerkungen zur Online-Versteigerung (Art. 129a, Art. 132a Abs. 4, Art. 256 
Abs. 1 VE-SchKG) 

4.7.1 Allgemeine Bemerkungen 

Dieser Punkt des Vorentwurfs wird von einer Mehrheit derjenigen Vernehmlassungsteilneh-
menden, die sich diesbezüglich äussern, begrüsst. Im Einzelnen werden die Vorschläge zur 
Online-Versteigerung von 13 Kantonen125, 2 politischen Parteien126 und 2 Organisationen127 
ausdrücklich begrüsst und mehrere Kantone und Organisationen – darunter auch solche, die 
den konkreten Vorschlag ablehnen – sehen ausdrücklich Bedarf für die Möglichkeit der On-
line-Versteigerung128 und/oder positiven Nutzen infolge höherer Erlöse für Alltagsgegen-
stände oder tieferer Kosten.129 Einige verweisen auch auf die positiven Erfahrungen mit der 
Online-Versteigerung im Rahmen der Covid-Notverordnung oder eigener Plattformen.130 
Nach Ansicht einer Privatperson sind Online-Versteigerungen über private Plattformen unter 
heutigem Recht sodann nicht zulässig.131 

Eine Minderheit lehnt diesen Punkt des Vorentwurfs ab oder zeigt sich grundsätzlich kritisch, 
wobei besonders das Argument, dass die Verwertung ein hoheitlicher Akt sei, angeführt wird. 
Im Einzelnen lehnen 1 politische Partei und 3 Organisationen die Vorlage in diesem Punkt 
ausdrücklich ab, da sie der Meinung sind, dass die Verwertung als staatlicher Akt nicht über 
private Plattformen erfolgen dürfe.132 2 Kantone und 2 Organisation zeigen sich ebenfalls kri-
tisch gegenüber der Verwertung über private Plattformen im Gegensatz zur Verwertung über 
eine staatliche Plattform.133 Zwei dieser Vernehmlassungsteilnehmenden sehen als Voraus-
setzung für einen höheren Erlös die Beschränkung auf eine einzige Plattform und lehnen ins-
besondere auch die Möglichkeit der Benützung verschiedener privater Plattformen ab.134 Ei-
ner dieser Vernehmlassungsteilnehmender ist der Auffassung, dass ein Verkauf über eine 
private Online-Plattform ein hoheitlicher Akt bleiben würde und es sich nicht um einen privat-
rechtlichen Kauf handeln würde.135 Derselbe Vernehmlassungsteilnehmende bezweifelt, auch 
dass private Online-Plattformen tatsächlich allgemein zugänglich sind und verlangt, dass das 
Betreibungsamt seine Infrastruktur für den Zugang zu den Online-Plattformen zur Verfügung 
stellen solle.136 Sodann zeigt sich ein weiterer Kanton kritisch, da eine Online-Versteigerung 
einen Mehraufwand für das Amt darstellen könne, und er wünscht mehr Ermessensspielraum 
für das Amt bei der Wahl der Verwertungsart.137  

 
124  Duc S. 5 f. und 8. 
125  AG S. 1; AI S. 2; AR S. 2; BL S. 2; BS S. 3; FR S. 2; GE S. 2; LU S. 3; SG S. 1; SO S. 2; UR S. 1; VD S. 2 und Anhang S. 2; VS S. 1. 
126  Die Mitte S. 2; FDP S. 2. 
127  CP S. 3; SVIT S. 2. 
128  NW S. 1; SG S. 1; KdSZ S. 3; Zürich 5 S. 3; UNIL S. 4. 
129  TI S. 2; VD Anhang S. 2; ZH S. 5; Betreibungsamt Broye-Vully S. 6; Lorandi S. 1; KdSZ S: 3. 
130  VS S. 1; ZH S. 5. 
131  Lorandi S. 2. 
132  SVP S. 2; KBKS S. 4; KdSZ S. 3; Zürich 5 S. 4. 
133  NW S. 2; ZG S. 3 f.; CATEF S. 2; UNIL S. 4. 
134  KdSZ S. 3; Zürich 5 S. 4. 
135  UNIL S. 4. 
136  UNIL S. 4. 
137  GL S. 1. 
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Von einem Kanton wird auch kritisiert, dass bei der Benützung privater Online-Plattformen 
deren Steigerungsbedingungen respektive AGB gelten würden.138 Eine Privatperson spricht 
sodann die privatrechtlichen Gewährleistungsregeln an und verlangt zwingend eine Anpas-
sung, dass bei der Veräusserung auf privatrechtlichem Weg über Online-Plattformen der ge-
setzliche Gewährleistungsausschluss gelten soll, da bei einer Veräusserung auf dem Privat-
weg der gesetzliche Gewährleistungsausschluss für die Zwangsverwertung (gemäss Art. 234 
Abs. 1 Obligationenrecht [OR]139) heute nicht gelte; es gehe aber nicht an, wenn Veräusse-
rungen in einem SchKG-Verfahren zu Gewährleistungsansprüchen des Erwerbers führen.140 

Zu Bemerkungen Anlass gegeben haben auch die Online-Versteigerungsplattformen der Be-
treibungsämter. Zwei Vernehmlassungsteilnehmende schlagen vor, dass auch solche Platt-
formen in die Regelung aufzunehmen seien beziehungsweise sicherzustellen sei, dass On-
line-Versteigerungen auch über solche Plattformen erfolgen können.141 Zwei Teilnehmer mer-
ken sodann an, dass ein höherer Erlös auch durch ein zusammenführen aller heute beste-
henden staatlichen Online-Plattformen erreicht werden könnte142 und eine Organisation ist 
der Meinung, dass der Betrieb einer allgemein zugänglichen, einheitlichen Online-Plattform 
für die Betreibungs- und Konkursämter eine Bundesaufgabe darstellt, die vom Bund oder ei-
ner von der öffentlichen Hand getragenen Gesellschaft, wie z. B. der e-Operations Schweiz 
AG, zu erfüllen ist.143 

Es erfolgen sodann weitere Bemerkungen allgemeiner Natur: So hält ein Vernehmlassungs-
teilnehmender den Vorschlag ausdrücklich für hinreichend bestimmt144 und ein anderer Ver-
nehmlassungsteilnehmender stellt schliesslich die Frage, ob die Benützung privater Online-
Plattformen submissionsrechtliche Fragen aufwerfen könne und er wünscht dazu Erläuterun-
gen.145 

4.7.2 Artikel 129a VE-SchKG 

Was das Konzept der gesetzlichen Regelung der Online-Auktion betrifft, so verlangen zwei 
Vernehmlassungsteilnehmende statt einer Unterscheidung zwischen Versteigerung unter An-
wesenden einerseits und Online-Versteigerung andererseits die Unterscheidung zwischen 
privatrechtlicher Versteigerung nach Artikel 229 Absatz 2 OR einerseits und der öffentlich-
rechtlichen Zwangsversteigerung andererseits, da dadurch etwaige private Plattformen, wel-
che den Steigerungsmodus des SchKG nachbilden, und auch andere Auktionen, welche 
durch einen Privaten durchgeführt werden (z.B. von Auktionshäusern über wertvolle Ge-
mälde), berücksichtigt würden.146 

Auch betreffend die vom Vorentwurf erfassten Plattformen erfolgen Bemerkungen. So hält 
eine Privatperson fest, dass nach dem Wortlaut des Vorentwurfs in territorialer Hinsicht auch 
Plattformen eines ausländischen Plattformbetreibers benützt werden können, was zum Bei-
spiel zur Folge habe, dass ausländisches (Zivil-)Recht zur Anwendung gelangt.147 Ein Kanton 
wirft die Frage auf, ob vor dem Hintergrund, dass im Einzelfall eine Sofort-Kaufen-Option 

 
138  Zürich 5 S. 4. 
139  SR 220 
140  Lorandi S. 2 f.  
141  BE S. 2; FDP S. 2. 
142  Lorandi S. 1; Zürich 5 S. 4. 
143  KBKS S. 3. 
144  AR S. 2. 
145  BL S. 2. 
146  BS S. 4; KBKS S. 4. 
147  Lorandi S. 2. 
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zulässig sei, unter gleichen Voraussetzungen auch die Benützung einer Plattform ohne Bie-
terwettbewerb zu lässig sei.148 

Schliesslich wird auch diskutiert, welche Vermögenswerte im Rahmen einer Online-Auktion 
sollen versteigert werden können. Ein Kanton verlangt eine Präzisierung, ob die Online-Ver-
steigerung auch bei Forderungen zulässig ist, welche nicht in einem Inhaber- oder Orderpa-
pier verbrieft ist,149 was von zwei anderen Vernehmlassungsteilnehmenden ausdrücklich ge-
wünscht wird.150 Ein anderer Kanton möchte die Online-Versteigerung ausweiten auf Forde-
rungen, Wertpapiere und andere Rechte151 und eine Privatperson schlägt vor, dass die On-
line-Versteigerung für alle Vermögenswerte ausser Grundstücke zulässig sein soll.152 Dann 
sei jedoch eine Abgrenzung einer solchen Verwertung zur Vorgehensweise nach Artikel 131 
SchKG in der Spezial- bzw. Artikel 260 SchKG in der Generalexekution erforderlich.153 

Betreffend das Verfahren der Online-Auktion verlangt ein Vernehmlassungsteilnehmender 
Vorgaben für die Umsetzung von verfahrensrechtlichen Prinzipien im Gesetz, unter anderem, 
dass in der Generalexekution im Sinne von Art. 256 Abs. 3 SchKG eine Sofortverkaufsoption 
nicht zulässig ist.154 Ein anderer Vernehmlassungsteilnehmender verlangt, um Verzögerun-
gen des Verfahrens zu verhindern, auf eine vorgängige Verfügung zu verzichten.155 

Zu Bemerkungen geführt hat auch die Frage, inwieweit die Prinzipien der (Zwangs-)Verstei-
gerung nach Artikel 125 ff. SchKG Anwendung finden sollen und was der Verweis auf diese 
Bestimmung umfassen soll. So wird die Frage gestellt, ob Artikel 129a Absatz 4 VE-SchKG 
auch auf Artikel 129 Absatz 3 SchKG verweisen müsste156 und ob ein Verweis auf Artikel 126 
Absatz 2 SchKG erforderlich wäre oder ob eine andere Verwertungsart in Frage kommt, 
wenn sich in der Online-Versteigerung kein Käufer findet.157 Eine Regelung für den Fall der 
erfolglosen Versteigerung entsprechend Artikel 126 Absatz 2 SchKG wird teilweise sogar als 
erforderlich erachtet, da dies sonst eine schwerwiegende Ungleichbehandlung darstelle und 
endlose Verwertungsversuche möglich seien.158 Sodann wird die Frage gestellt, ob Arti-
kel 129a Absatz 4 VE-SchKG nicht auch auf Artikel 126 SchKG verweisen müsste – dann 
könnte auch Artikel 129a Absatz 3 VE-SchKG gestrichen und die Bestimmung vereinfacht 
werden.159  

Was die Zahlungsmodalitäten betrifft, so schlägt ein Kanton vor, dass im Rahmen von Online-
Versteigerungen keine Barzahlung möglich sein soll.160  

Schliesslich erfolgen einige weitere Bemerkung in gesetzgebungstechnischer Hinsicht: be-
züglich des neuen Randtitels von Artikel 125 VE-SchKG wird darauf aufmerksam gemacht, 
dass sich aus der neuen systematischen Stellung keine Geltung von Artikel 125 Absatz 3 

 
148  BL S. 2. 
149  TI S. 4. 
150 Duc S. 4; KBKS S. 4. 
151  VD Anhang S. 3. 
152  Lorandi S. 2.  
153  Lorandi S. 2. 
154  ZG S. 4. 
155  BS S. 4. 
156  VD Anhang S. 2. 
157  VD Anhang S. 2; Betreibungsamt Broye-Vully S. 5. 
158  BS S. 4; UNIL S. 5. 
159  UNIL S. 5. 
160  AI S. 2. 



 

 

17/22 

Ergebnisbericht Vernehmlassung: Betreibungsauskunft, elektronische Zustellungen 
und Online-Versteigerung 
SchKG für das Verfahren der Online-Versteigerung ergebe, eine Mindestfrist aber auch für 
die Online-Versteigerung erforderlich sei.161 Kritisiert wird sodann den der Randtitel von Arti-
kel 125 und Artikel 257 VE-SchKG, weil der Begriff «officielle» in der französischen Sprach-
fassung an dieser Stelle impliziere, dass die Online-Versteigerung und der Freihandverkauf 
«inoffiziell» wären, und der Begriff der «öffentlichen» Versteigerung wird vorgeschlagen.162 
Schliesslich wird in der französischen Fassung von Artikel 129a Absatz 2 VE-SchKG auch 
der Begriff «notifier» kritisiert, da eine «notification» eine Zustellung von Betreibungsurkunden 
nach Artikel 64 SchKG sei.163 

4.7.3 Artikel 132a Absatz 4 VE-SchKG 

Zwei Kantone begrüssen die vorgesehen Anfechtungsmöglichkeit nur der Verfügung gemäss 
Artikel 132a Absatz 4 VE-SchKG164 und eine Organisation verlangt generell die Streichung 
dieser Bestimmung.165 Ein Kanton erachtet den Rechtsschutz für die betroffenen Parteien 
hingegen als unzureichend und verlangt die Möglichkeit der Beschwerde nach Artikel 17 
SchKG auch für den Ablauf und das Ergebnis der Versteigerung.166 Eine Organisation hält 
den Rechtsschutz ebenfalls für ungenügend und erachtet dies als Rechtsverweigerung; als 
Konsequenz sieht sie eine Staatshaftung nach Artikel 5 SchKG.167 

4.7.4 Artikel 256 Absatz 1 VE-SchKG 

Zur Online-Versteigerung im Konkursverfahren sind einige allgemeine Bemerkungen erfolgt. 
So begrüsst ein Kanton dabei ausdrücklich, dass auch im Konkurs private Online-Auktions-
plattformen benutzt werden dürfen.168 Ein anderer Kanton verlangt sodann eine präzisere 
Aufzählung der einzelnen Verwertungsarten in Artikel 256 Absatz 1 VE-SchKG.169 Schliess-
lich wird die Möglichkeit der Online-Versteigerung auch für den Nachlassvertrag mit Vermö-
gensabtretung vorgeschlagen und eine Ergänzung von Artikel 322 SchKG verlangt.170  

Anlass zu Bemerkungen hat sodann die Frage gegeben, was im Einzelnen Gegenstand des 
Verweises auf die Bestimmungen zur Verwertung in der Pfändung sein soll. Mehrere Ver-
nehmlassungsteilnehmende verlangen in Artikel 256 Absatz 1 des Vorentwurfs die Strei-
chung des Verweises auf Artikel 126 und/oder Artikel 127 sowie Artikel 129a Absatz 2 und 3 
VE-SchKG, da das Deckungsprinzip im Konkursfall nicht gilt171 und machen teilweise Formu-
lierungsvorschläge172. Zwei Vernehmlassungsteilnehmende sind der Ansicht, dass der Ver-
weis in Artikel 256 Absatz 1 VE-SchKG statt den ganzen Artikel 129a SchKG nur dessen Ab-
satz 1 umfassen soll, da es im Konkursverfahren keinen Sinn mache, dass die Online-Ver-
steigerung den Gläubigern und dem Schuldner zu eröffnen ist.173 

 
161  UNIL S. 4. 
162  VD Anhang S. 2 und 3; Betreibungsamt Broye-Vully S. 4 f. 
163  UNIL S. 4. 
164  FR S. 2; ZH S. 4. 
165  Zürich 5 S. 5. 
166  TI S. 4. 
167  UNIL S. 5. 
168  ZH S. 5. 
169  VD Anhang S. 3. 
170  SG S. 1; Lorandi S. 2. 
171  GE S. 2; SG S. 2; TG S. 2; UNIL S. 5. 
172  SG S. 2; UNIL S. 5 schlägt vor, die Bestimmung in Art. 259 SchKG zu verschieben. 
173  FR S. 2; KBKS S: 4. 
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Ebenso wird die Online-Auktion im summarischen Konkursverfahren diskutiert. Es wird ange-
merkt, dass der Grundsatz der Online-Auktion in Artikel 256 Absatz 1 VE-SchKG verankert 
ist, diese Bestimmung im summarischen Verfahren aber nicht anwendbar ist, da Artikel 231 
Absatz 3 Ziffer 2 SchKG nur auf Artikel 256 Absatz 2-4 SchKG verweist. Der erläuternde Be-
richt bezieht Konkurse im summarischen Verfahren mit ein, weswegen der VE-SchKG präzi-
siert werden müsse.174 Der Vorentwurf wird aber auch so aufgefasst, dass in summarischen 
Konkursverfahren insbesondere die Vorgabe von Artikel 129a Absatz 2 VE-SchKG nicht 
gilt.175 Zwei Kantone verlangen in diesem Zusammenhang sodann, dass die Anwendung von 
Artikel 129a Absatz 2 VE-SchKG in Konkursen im summarischen Verfahren ausgeschlossen 
wird, da das Amt hier seinen Entscheid über die Wahl der Art der Zwangsverwertung nicht 
den Gläubigern unterbreiten muss.176 

Ein Kanton erachtet die Möglichkeit der Gläubiger bei der Verwertung von Vermögensgegen-
ständen von bedeutendem Wert höhere Angebote zu machen (Art. 256 Abs. 3 SchKG), nur 
bei einem Freihandverkauf als zwingende Voraussetzung, weswegen Sofort-Kauf-Optionen 
bei solchen Vermögensgegenständen nicht grundsätzlich ausgeschlossen sein sollen.177 

4.8 Bemerkungen zur Präzisierung des Arrestvollzugs (Art. 275 VE-SchKG) 

Der Vorschlag wird von 7 Kantonen178 und 4 Organisation179 ausdrücklich begrüsst. Ein Kan-
ton erwähnt zudem, dass trotz des kürzlich in dieser Sache erfolgten Entscheids des Bundes-
gerichts (Entscheid 5A_1000/2020 vom 1. Februar 2022 E. 3.4 und 3.5) zu Recht ein aus-
drücklicher Verweis auf Artikel 89 SchKG erforderlich sei, damit für die Praxis klar ist, dass 
auch die Requisitionspfändung möglich ist.180 

1 Organisation lehnt diese Änderung ab und macht auf den provisorischen Charakter des Ar-
rests aufmerksam und sieht eine Rechtfertigung für den fehlenden Verweis auf Artikel 89 
SchKG; ausserdem würde ein solcher Verweis auch Fragen aufwerfen, welches Amt die Ver-
antwortung zu tragen hätte.181  

Ein Vernehmlassungsteilnehmender macht sodann auf einen Fehler in der Nummerierung 
des französischen Randtitels von Artikel 257 VE-SchKG aufmerksam.182 

4.9 Weitere Bemerkungen 

Mehrere Kantone merken an, dass die Umsetzung der Vorschläge des Vorentwurfs – insbe-
sondere die Abfrage der Daten bei den Einwohnerregistern und die elektronische Zustellung 
– auf kantonaler Ebene Anpassungen erfordern würde, weswegen bei der Inkraftsetzung ent-
sprechend hinreichend Vorlaufzeit einzuräumen sei.183 

 
174  GE S. 2; Lorandi S. 2. 
175  ZH S. 5. 
176  GE S. 2; SG S. 2. 
177  ZH S. 5 f. 
178  AI S. 3; AR S. 3; BS S. 4; LU S. 3; SO S. 2; TI S. 6; VD Anhang S. 3. 
179  CATEF S. 2; KBKS S. 4; KdSZ S. 4; SVIT S. 2. 
180  TI S. 6. 
181 UNIL S. 6. 
182  VD Anhang S. 3. 
183  BE S. 1; NW S. 1; ZH S. 3; vgl. auch GE S. 2. 
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Ein Kanton und eine Privatperson beziehen sich auf das Bundesgesetz vom 18. März 2022 
über die Bekämpfung des Konkursmissbrauchs: Die bevorstehende Aufhebung von Artikel 43 
Ziffer 1 und 1bis SchKG habe erhebliche finanzielle Folgen für Kantone und Gemeinden, ins-
besondere in Fällen, in denen ein Konkursverfahren mangels Aktiven sistiert wird. Verlangt 
wird deshalb eine Änderung von Artikel 230 Absatz 4 SchKG, wonach nach der Einstellung 
des Konkursverfahrens mangels Aktiven alle vor der Konkurseröffnung eingeleiteten Betrei-
bungen wieder aufgenommen werden, namentlich auch die vom Gläubiger eingeleitete Be-
treibung, die zur Konkurseröffnung geführt hat. Dies würde eine Ungleichbehandlung zwi-
schen dem Gläubiger, der den Konkurs eingeleitet hat, und anderen Gläubigern abmildern, 
was in einigen Kantonen bereits Praxis sei.184 

Zwei Organisation verlangen, dass die Thematik der Betreibungsgebühren und -kosten 
grundsätzlich an die Hand genommen wird, um die Effizienz zu erhöhen. Es gehe nicht an, 
dass Betreibungen aufgrund der hohen Kosten ausbleiben. Ausserdem seien die Anforderun-
gen zur Beseitigung des Rechtsvorschlages zu hoch und es werde deswegen oft gar nicht 
erst betrieben.185  

Eine Privatperson verlangt sodann eine Änderung der Verordnung über die Pfändung und 
Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen vom 17. Januar 1923186, so dass bei 
Schuldnern ohne Wohnsitz in der Schweiz für die Verarrestierung eines Gemeinschaftsanteils 
oder der daraus erzielten Einkünfte das Amt des Ortes zuständig ist, an dem sich die beweg-
lichen Güter, einschliesslich der Forderungen, und die Grundstücke befinden, oder gegebe-
nenfalls wo sich der Wohnsitz oder Sitz des Drittschuldners der zu arrestierenden Rechte be-
findet.187 

5 Einsichtnahme 

Gemäss Artikel 9 des Bundesgesetzes vom 18. März 2005 über das Vernehmlassungsver-
fahren188 sind die Vernehmlassungsunterlagen, nach Ablauf der Vernehmlassungsfrist die 
Stellungnahmen der Vernehmlassungsteilnehmenden und nach Kenntnisnahme durch den 
Bundesrat der Ergebnisbericht öffentlich zugänglich. Diese Dokumente sind in elektronischer 
Form auf der Publikationsplattform des Bundesrechts189 zugänglich. Ebenfalls auf der er-
wähnten Seite können die vollständigen Stellungnahmen eingesehen werden (Artikel 16 der 
Vernehmlassungsverordnung vom 17. August 2005190). 

 
184  TI S. 6; Duc S. 7 und 9. 
185  Creditreform S. 2; sgv S. 2. 
186  SR 281.41 
187  Duc S. 5 f. und 8 f. 
188  SR 172.061 
189  www.fedlex.admin.ch > Vernehmlassungen > Abgeschlossenen Vernehmlassungen > 2022 > EJPD > Vernehmlassung 2021/33 
190  SR 172.061.1 

http://www.fedlex.admin.ch/
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Anhang / Annexe / Allegato 

Verzeichnis der Eingaben 
Liste des organismes ayant répondu 
Elenco dei partecipanti 

Kantone / Cantons / Cantoni 

AG Aargau / Argovie / Argovia 

AI Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int. / Appenzello Interno 

AR Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext. / Appenzello Esterno 

BE Bern / Berne / Berna 

BL Basel-Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea-Campagna 

BS Basel-Stadt / Bâle-Ville / Basilea-Città 

FR Freiburg / Fribourg / Friburgo 

GE Genf / Genève / Ginevra 

GL Glarus / Glaris / Glarona 

GR Graubünden / Grisons / Grigioni 

JU Jura / Giura 

LU Luzern / Lucerne / Lucerna 

NE Neuenburg / Neuchâtel 

NW Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo 

OW Obwalden / Obwald / Obvaldo 

SG St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo 

SO Solothurn / Soleure / Soletta 

SZ Schwyz / Svitto 

TG Thurgau / Thurgovie / Turgovia 

TI Tessin / Ticino 

UR Uri 

VD Waadt / Vaud 

VS Wallis / Valais / Vallese 

ZG Zug / Zoug / Zugo 

ZH Zürich / Zurich / Zurigo 

Parteien / Partis politiques / Partiti politici 

Die Mitte Die Mitte 
Le Centre 

EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP 
Parti évangélique suisse PEV 
Partito evangelico svizzero PEV 
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FDP FDP. Die Liberalen 

PLR. Les Libéraux-Radicaux 
PLR. I Liberali Radicali 
PLD. Ils Liberals 

SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz SP 
Parti socialiste suisse PS 
Partito socialista svizzero PS 

SVP Schweizerische Volkspartei SVP 
Union démocratique du centre UDC 
Unione democratica di centro UDC 

Interessierte Organisationen und Privatpersonen / Organisations intéressées et parti-
culiers / Organizzationi interessate e privati 

Betreibungsamt 
Broye-Vully 

Office des poursuites du district de la Broye-Vully 

CATEF Camera ticinese dell'economia fondiaria 

CP Centre patronal 

Creditreform Schweizerischer Verband Creditreform Gen 
Unione Svizzera Creditreform SCoop  
Union Suisse Creditreform SCoop 

Die Post Die Schweizerische Post AG 
La Posta Svizra SA 
La Posta Svizzera SA 
La Poste Suisse SA 

Duc Jean-Jacques Duc 

FRI Fédération romande immobilière 

HEV HEV Schweiz 

Lorandi Prof. Dr. Franco Lorandi, LL.M. 

KBKS Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz 
Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse 
Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera 
Conferenza dals funcziunaris da scussiun e falliment da la Svizra 

KdSZ Konferenz der Stadtammänner von Zürich 

Raiffeisen Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 
Raiffeisen Suisse société coopérative 
Raiffeisen Svizra associaziun 
Raiffeisen Svizzera società cooperativa 
Raiffeisen Switzerland Cooperative 

santésuisse santésuisse 

SBS Schuldenberatung Schweiz 
Dettes Conseils Suisse 

sgv Schweizerischer Gewerbeverband sgv 
Union suisse des arts et métiers usam 
Unione svizzera delle arti e mestieri usam 
Uniun svizra d'artisanadi e mastergn usam 
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Zürich 5 Stadtammannamt und Betreibungsamt Zürich 5 

SVIT Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft SVIT ("SVIT 
Schweiz") 
Association suisse de l'économie immobilière SVIT ("SVIT Suisse") 
Associazione Svizzera dell'economia immobiliare SVIT ("SVIT 
Svizzera") 
Swiss Real Estate Association SVIT ("SVIT Switzerland") 

Transparency Transparency International Schweiz 

UNIL Université de Lausanne 

USPI  Union suisse des professionnels de l’immobilier (USPI Suisse) 

Verzicht auf Stellungnahme / Renonciation à une prise de position / Rinuncia a un pa-
rere 

− Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) 
Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police 
(CCDJP) 
Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia 
(CDDGP) 

− Schweizerischer Arbeitgeberverband 
Union patronale suisse 
Unione svizzera degli imprenditori 

− Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter (SVR) 
Association suisse des magistrats de l'ordre judiciaire (ASM) 
Associazione svizzera dei magistrati (ASM) 
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